
*DE10258564A120040708*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 102 58 564 A1 2004.07.08
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 102 58 564.4
(22) Anmeldetag: 14.12.2002
(43) Offenlegungstag: 08.07.2004

(51) Int Cl.7: B65D 25/20
B65D 23/08, B65D 25/38

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Umhüllung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Hohl-
körper mit einem geschlossenen Boden (2) und einem Ver-
schluss (3) mit einer trichterförmigen Ausgabeöffnung (5), 
für insbesondere zähflüssige bis pastöse Produkte.

(71) Anmelder: 
KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH, 
64297 Darmstadt, DE

(72) Erfinder: 
Femerling, Halina, 64673 Zwingenberg, DE
1/5



DE 102 58 564 A1 2004.07.08
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Hohlkörper mit ei-
nem geschlossenen Boden und einem Verschluss 
mit einer trichterförmigen Ausgabeöffnung, für insbe-
sondere zähflüssige bis pastöse Produkte.
[0002] Wenn derartige Behälter auf ihrem Boden 
aufgestellt sind, besteht bei einer Anwendung mit ei-
nem Inhalt aus einem zähflüssigen bis pastösen Pro-
dukt die Schwierigkeit, diesen Inhalt ohne zeitliche 
Verzögerung zu entnehmen, insbesondere, wenn der 
Behälter schon teilweise leer ist, da beim Umdrehen 
des Behälters die – gegebenenfalls – trichterförmige 
Ausgabeöffnung nach unten zeigt, es einige Zeit dau-
ert, bis das zähflüssige bis pastöse Produkt zur Aus-
gabeöffnung gelangt und dann auch entnommen 
werden kann.

Aufgabenstellung

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen 
Hohlkörper der eingangs genannten Art so zu gestal-
ten, dass auch bei beliebigem Entleerungsgrad ohne 
zeitliche Verzögerung eine beliebige Portion eines 
zähflüssigen bis pastösen Produkts zu entnehmen 
ist.
[0004] Diese Aufgabe wird durch einen Hohlkörper 
der eingangs genannten Art mit den kennzeichnen-
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0005] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind den Unter-
ansprüchen zu entnehmen.
[0006] Durch die verschiebbare Hülle ist es möglich, 
einen Hohlkörper mit nach unten gerichteter Ausga-
beöffnung derart aufzustellen, dass die – gegebenen-
falls trichterförmige – Ausgabeöffnung mit dem Pro-
dukt gefüllt bleibt und praktisch ohne zeitliche Verzö-
gerung sofort entnommen werden kann.

Ausführungsbeispiel

[0007] Nachstehend wird die Erfindung anhand von 
Ausführungsbeispielen unter Bezug auf Zeichnungen 
näher erläutert. Es zeigt:
[0008] Fig. 1 einen Hohlkörper mit einer Hülle, in 
ausgezogenen Linien in der Ruhestellung vor Ge-
brauch und in punktierten Linien im vorgeschobenen 
Zustand bei Gebrauch;
[0009] Fig. 2 einen Querschnitt entlang der Linie 
II-II von Fig. 1;
[0010] Fig. 3 eine separate Hülle mit Variationen.
[0011] In Fig. 1 ist ein Hohlkörper in Form einer Fla-
sche 1 mit einem geschlossenen Boden 2 und einem 
Verschluss 3 gezeigt, der im Ausführungsbeispiel ge-
mäß der Fig. 1 einen zur Flasche 1 offenen koni-
schen Trichter und am Trichterende eine Ausgabeöff-
nung 5 für ein Produkt aufweist, das insbesondere 
langsame Fließzeiten aufweist und als zähflüssig bis 
pastös bezeichnet wird.
[0012] Der Verschluss 3 kann beispielsweise auch 
so gestaltet sein, dass er durch Drehen verschlossen 

und geöffnet werden kann.
[0013] Auf der Flasche 1 ist verschiebbar eine Hülle 
6 angeordnet. Vorzugsweise umschließt die Hülle 6
mindestens einen Teilbereich der Flasche 1, indem 
sie mit entsprechendem Querschnitt (s. Fig. 2) die-
sen Teilbereich umgibt.
[0014] Die Flasche 1 kann gleichmäßig symmet-
risch, z. B. rund oder auch beliebig gestaltet sein, z. 
B. mit geraden oder gerundeten Abschnitten in belie-
biger Kombination, wobei die Hülle 6 dem jeweiligen 
Querschnitt nachempfunden ist und vorschiebbar 
bleiben muss.
[0015] Die verschiebbare Hülle 6 weist am zur Aus-
gabeöffnung 5 gerichteten Ende eine geschlossene 
Kante gemäß Fig. 1 oder auch eine Kante mit beab-
standeten symmetrischen Füßen 7 (s. Fig. 3) auf. Die 
Füße 8 können auch asymmetrisch gestaltet sein 
oder als reine Ornamente der Hülle 6 dienen, wobei 
sie dann auch an der Seite des Bodens 2 angeordnet 
sein können.
[0016] Vorzugsweise sind Reibung erhöhende 
Maßnahmen zwischen der verschiebbaren Hülle 6
und/oder des Hohlkörpers vorgesehen. Derartige 
Maßnahmen können z. B. durch unterschiedlich ge-
eignete Wahl der aufeinander gleitenden Oberflä-
chen und/oder deren Rauigkeit oder auch durch klei-
ne Vorsprünge auf der Außenoberfläche des Hohl-
körpers und/oder der Innenfläche der Hülle 6 erzielt 
werden können, wobei die geschilderten Maßnah-
men nur als beispielhaft angegeben sind.
[0017] Vorzugsweise in vorgeschobener Stellung 
der Hülle (s. Fig. 1), d. h., wenn der Rand der Hülle 6
die Standfläche bildet, bestehen Vorsprünge 9, die in 
der Standstellung, d. h. der Endstellung der vorge-
schobenen Hülle 6 in entsprechend gestaltete Nuten 
10 eingehen und so eine Raststellung ermöglichen, 
die ein versehentliches Einschieben verhindert. Statt 
– wie dargestellt – mehrere Rastvorsprünge und ent-
sprechend mehrere Nuten vorzusehen, kann auch 
eine Ringnut oder mehrere Ringnuten und entspre-
chend eine oder mehrere Ringvorsprünge vorgese-
hen sein, wobei sie auch nur teilweise ausgeführt und 
versetzt zueinander angeordnet sein können.
[0018] Um ein Verdrehen zwischen Hohlkörper und 
Hülle 6 beim Vorschieben bzw. Zurückziehen zu ver-
meiden, kann ein einziger oder auch mehrere Füh-
rungsnocken 11 vorgesehen sein, die zur Führung in 
Schlitze 12 in der Hülle 6 eingehen.
[0019] Die Enden einer der Schlitze 12 können End-
stellungen der verschiebbaren Hülle 6 begrenzen, d. 
h. einerseits die aufgeschobene Stellung und ande-
rerseits die vorgeschobene Stellung, in der der Rand 
der Hülle 6 als Standfläche dient.
[0020] Statt einseitig offener Schlitze 12 können die-
se auch geschlossen ausgeführt sein, wenn die Fle-
xibilität der Hohlkörperwand das Einführen der Füh-
rungsnocken 11 in die Schlitze 12 ermöglicht, z. B. 
durch deren lokales Eindrücken.
[0021] Vorzugsweise besteht der Hohlkörper aus ei-
nem Kunststoff; er könnte aber auch aus einem Glas 
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hergestellt sein. Die Hülle 6 sollte aus einem formbe-
wahrenden Kunststoff bestehen, der z. B. auch als 
Schutz für den Hohlkörper dienen kann. Es besteht 
auch die Möglichkeit, sowohl auf dem Hohlkörper als 
auch auf der Hülle, die auch durchsichtig sein kann, 
Informationen über das jeweilige Produkt, den Ge-
brauch oder zur Werbung anzubringen.

Patentansprüche

1.  Hohlkörper mit einem geschlossenen Boden 
(2) und einem Verschluss (3) mit einer Ausgabeöff-
nung (5) für insbesondere zähflüssige Produkte, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Teilbe-
reich des Hohlkörpers von einer Hülle (6) umgeben 
ist, die in Richtung der Ausgabeöffnung (5) derart 
vorschiebbar ist, dass ihr dann vorstehender Rand 
dem Hohlkörper mit eingeschlossener nach unten 
gerichteter Ausgabeöffnung Standfestigkeit verleiht.

2.  Hohlkörper nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hülle (6) biegesteif ist.

3.  Hohlkörper nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Hülle (6) relativ zum Hohl-
körper mit erhöhter Reibung angeordnet ist.

4.  Hohlkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der vorstehende 
Rand der Hülle (6) aus mehreren voneinander beab-
standeten Standfüßen (7) besteht.

5.  Hohlkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass der, nicht als Rand für 
die Standfestigkeit dienende weitere Rand der Hülle 
(6) ein beliebiges Ornament (8) aufweist.

6.  Hohlkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Hülle (6) 
und Hohlkörper mindestens eine Rastverbindung (9, 
10) in der vorgeschobenen Stellung der Hülle (6) be-
steht

7.  Hohlkörper nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rastverbindung aus einer mindes-
tens teilweise umlaufenden Nut (10) und entspre-
chenden angepassten Vorsprüngen (9) besteht, die 
in die Nut (10) eingreifen.

8.  Hohlkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Hohlkörper min-
destens einen Führungsnocken (11) aufweist, der in 
einem Schlitz (12) geführt ist.

9.  Hohlkörper nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere Führungsnocken (11) vorge-
sehen sind und mindestens die Enden eines Schlit-
zes (12) Endstellungen der Hülle (6) verschiebbar be-
grenzt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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